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Vorbemerkung 
Diese Handlungsanleitung gibt erläuternde Hinweise zu den Vorschriften
der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) über den Auf-, Um- und
Abbau und die Benutzung von Arbeits- und Schutzgerüsten.

Sie richtet sich vorrangig an den Ersteller und Benutzer von Arbeits- und
Schutzgerüsten. 

Sie dient als Hilfe für eine erfolgreiche Anwendung der Instrumente der
Betriebssicherheitsverordnung und stellt den gemeinsamen Standpunkt
einer Arbeitsgruppe aus Vertretern

- des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit und der Bundes-
anstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

- den obersten Arbeitsschutzbehörden der Länder

- der IG Bauen-Agrar-Umwelt

- des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie

- des Zentralverbandes des Deutschen Baugewerbes

- des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften

- der Bundesinnung für das Gerüstbauer-Handwerk

- des Zentralverbandes des Deutschen Dachdeckerhandwerks

- des Vereins Deutscher Sicherheitsingenieure dar.

Die an der Erarbeitung beteiligten Kreise veröffentlichen die Handlungs-
anleitung in eigener Zuständigkeit in textgleicher Form.

Sie unterrichten sich gegenseitig über eine erfolgte Veröffentlichung.
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Diese Handlungsanleitung wurde

• von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) im Inter-
net auf der Homepage www.baua.de,

• von den obersten Arbeitsschutzbehörden der Länder als LASI-Veröffent-
lichung LV 37 

• und

• vom Fachausschuss Bau bei der Berufsgenossenschaftlichen Zentrale für
Sicherheit und Gesundheit (BGZ) des Hauptverbandes der gewerblichen
Berufsgenossenschaften als Berufsgenossenschaftliche Information BGI 663

veröffentlicht.
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• individuelle Schutzmaßnahmen sind nachrangig zu anderen Maßnahmen,

• spezielle Gefahren für besonders schutzbedürftige Beschäftigtengruppen
sind zu berücksichtigen,

• den Beschäftigten sind geeignete Anweisungen zu erteilen.

Informationen zur Gefährdungsbeurteilung können z. B. der CD-ROM „Gerüst-
bau“ der gewerblichen Berufsgenossenschaften entnommen werden.

Der Unternehmer beauftragt eine befähigte Person mit der Aufsicht über
die Gerüstbauarbeiten (Aufsichtführender) und weist diese in die Gefähr-
dungsbeurteilung und die Montageanweisung ein.

Aufsichtführende sind z. B. Personen mit abgeschlossener Berufsausbildung
im Gerüstbauer-Handwerk und ausreichender praktischer Berufserfahrung,
geprüfte Gerüstbau-Obermonteure, geprüfte Gerüstbau-Kolonnenführer,
geprüfte Poliere oder Personen, die vergleichbare Fachkenntnisse und eine
bauhandwerkliche Ausbildung sowie ausreichende praktische Berufserfahrung
im Gerüstbau haben.

1

2

An wen wendet sich diese
Handlungsanleitung?
Diese Handlungsanleitung wendet sich hauptsächlich an Unternehmer,
die Arbeits- und Schutzgerüste, ausgenommen Bockgerüste, erstellen
und/oder benutzen. Sie gibt Hinweise zu den Regelungen des Arbeits-
schutzgesetzes (ArbSchG), der Betriebssicherheitsverordnung 
(BetrSichV), den Berufsgenossenschaftlichen Regelungen und zu ein-
schlägigen Normen, die beim Umgang mit Arbeits- und Schutzgerüsten
zu berücksichtigen sind.

Der Umgang mit Arbeits- und Schutzgerüsten schließt den Auf-, Um- und
Abbau sowie deren sichere Lagerung, Transport und Benutzung ein.

Arbeits- und Schutzgerüste sind zum Beispiel in DIN EN 12811, DIN 4420 und
DIN EN 1004 beschriebene Gerüste.

Wofür ist der Unternehmer verantwortlich,
der Gerüste erstellt? 
Der Unternehmer, der Gerüste erstellt, ist für den sicheren Auf-, Um- 
und Abbau sowie deren sichere Lagerung und Transport mit Gerüsten
verantwortlich. 

Von einem sicheren Auf-, Um- und Abbau sowie deren sichere Lagerung und 
Transport kann ausgegangen werden, wenn die Maßnahmen gemäß der
Gefährdungsbeurteilung angewendet werden und das Gerüst dem Benutzer
ordnungsgemäß bereitgestellt wird.

Bei einer Gefährdungsbeurteilung werden die Arbeitsmittel und -verfahren
sowie die Arbeitsumgebung beurteilt, um Sicherheit und Gesundheitsschutz
bei der Arbeit zu gewährleisten. Sie hat das Ziel, Maßnahmen zur Beseitigung
von Gefährdungen abzuleiten.

Hierbei sind folgende allgemeine Grundsätze zu berücksichtigen:

• Die Arbeit ist so zu gestalten, dass eine Gefährdung für Leben und Gesund-
heit möglichst vermieden und die verbleibende Gefährdung möglichst gering
gehalten wird,

• Gefahren sind an ihrer Quelle zu bekämpfen,

• bei den Maßnahmen sind der Stand der Technik, Arbeitsmedizin und
Hygiene sowie sonstige gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse 
zu berücksichtigen,

• Maßnahmen sind mit dem Ziel zu planen, Technik, Arbeitsorganisation, son-
stige Arbeitsbedingungen, soziale Beziehungen und Einfluss der Umwelt auf
den Arbeitsplatz sachgerecht zu verknüpfen,

Bild 1:
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Der Unternehmer informiert und unterweist seine Beschäftigten über die
Gefährdungen bei den Gerüstbauarbeiten und schafft damit die Voraus-
setzung für sicheres Arbeiten.

Die Unterweisung umfasst Anweisungen und Erläuterungen, die eigens auf
den Arbeitsplatz oder den Aufgabenbereich der Beschäftigten ausgerichtet
sind.

Dazu gehören z. B.:

• Verstehen des Plans für den Auf-, Um- oder
Abbau des betreffenden Gerüstes,

• sicherer Auf-, Um- oder Abbau des
betreffenden Gerüstes einschließlich
Materialtransport,

• vorbeugende Maßnahmen gegen die 
Gefahr des Absturzes von Personen und
des Herabfallens von Gegenständen,

• Sicherheitsvorkehrungen für den Fall,
dass sich die Witterungsverhältnisse so
verändern, dass die Sicherheit des
betreffenden Gerüstes und der betrof-
fenen Personen beeinträchtigt sein könnte 

• und

• zulässige Belastungen.

Was ist vor Beginn der eigentlichen
Arbeiten vom Unternehmer, der Gerüste
erstellt, zu tun?
Der Unternehmer, der Gerüste erstellt, sollte prüfen, ob die vom Auftrag-
geber vorgegebenen Last- und Breitenklassen für die vorgesehene 
Benutzung geeignet sind.

Arbeitsgerüste der Lastklasse 2 und der Breitenklasse W06 nach DIN EN 12811
– entsprechen der ehemaligen Gerüstgruppe 2 nach DIN 4420-1 (alt) – werden
für Arbeiten eingesetzt, die kein Lagern von Materialien und/oder Bauteilen
erfordern.

Arbeitsgerüste der Lastklasse 3 (gleichmäßig verteilte Last ≤ 2,00 kN/m2) und
der Breitenklasse W06 – entsprechen der ehemaligen Gerüstgruppe 3 – wer-
den für Arbeiten eingesetzt, bei denen kleinere Mengen Materialien und/oder
Bauteile gelagert werden können. 

Bild 3:

Bild 2:

Vergleichbare Fachkenntnisse sind z. B. dann gegeben, wenn

• Grundkenntnisse über gesetzliche Regelungen und berufsgenossenschaftli-
che Arbeitsschutzbestimmungen, wie z. B. Arbeitsschutzrecht, Baurecht,
Technische Regeln, Unfallverhütungsvorschriften,

• Kenntnisse über Arbeits- und Schutzgerüste, Gerüstbauarten, Gerüstbau-
teile, Verankerungsgrund sowie deren Zusammenwirken und Tragverhalten,

• Kenntnisse über mögliche Gefährdungen und deren Beseitigung (mögliche
Gefährdungen können z. B. Absturz, herabfallende Gegenstände, Heben,
Tragen und Transport von Lasten, gefährliche Arbeitsstoffe sein)

• und

• Kenntnisse über den Plan für den Auf-, Um- und Abbau, sowie den Plan für
die Benutzung und ggf. die Aufbau- und Verwendungsanleitung des Herstel-
lers für das jeweilige Gerüst

vorhanden sind.

Der Unternehmer wählt für die Gerüstbauarbeiten fachlich geeignete
Beschäftigte aus.

Fachlich geeignet sind z. B. Beschäftigte mit einer abgeschlossenen Berufs-
ausbildung im Gerüstbauer-Handwerk, einer abgeschlossenen Berufsausbil-
dung im Bau-Handwerk mit erforderlichen Kenntnissen im Gerüstbau oder
Beschäftigte mit vergleichbarer Qualifikation, bei denen der Arbeitgeber über
die Eignung entscheidet.

Eine vergleichbare Qualifikation ist z. B. dann gegeben, wenn der Beschäftigte
in Abhängigkeit des zu errichtenden Gerüstes über ausreichende praktische
Berufserfahrung verfügt und er dabei Kenntnisse in folgenden Punkten erwor-
ben hat:

• Gerüstarten (Arbeitsgerüste, Schutzgerüste)

• Gerüstbauarten (z. B. Standgerüste, Raumgerüste, Hängegerüste, 
fahrbare Gerüste)

• Gerüstbauteile (z. B. Rohre, Kupplungen, Beläge, Systembauteile)

• Werkstoffe (z. B. Stahl, Aluminium, Holz)

• Standsicherheit (z. B. Gründung, Verankerung, Aussteifung, 
Stützweiten)

• Bauliche Durchbildung (z. B. Seitenschutz, Wandabstand, 
Beläge, Bekleidungen, Zugänge/Aufstiege, Eckausbildungen)

• Transportieren von Gerüstbauteilen (Handtransport, 
maschineller Transport mit Hebezeugen, Bauaufzügen)

• Laden von Gerüstbauteilen (z. B. Verladen für den Straßenverkehr)

• Lagern von Gerüstbauteilen

• Verwendung elektrischer Anlagen und Betriebsmittel (Maschinen und Geräte).
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Weitere Informationen zu Lastklassen, Breitenklassen und Höhenklassen 
können der DIN EN 12811-1 entnommen werden.

Es ist zu klären, ob das ausgewählte Gerüst einer allgemein anerkannten
Regelausführung entspricht. Ist dies nicht der Fall, sind die Abweichun-
gen zu beurteilen und gegebenenfalls zu berechnen.

Eine allgemein anerkannte Regelausführung kann z. B. beschrieben sein in:

• einer Aufbau- und Verwendungsanleitung des Herstellers,

• den allgemein anerkannten Regeln der Technik, z. B. DIN-Normen, Berufsge-
nossenschaftlichen Informationen.

Für Gerüste nach einer allgemein anerkannten Regelausführung hat der Her-
steller in einer Aufbau- und Verwendungsanleitung alle für den Auf-, Um- und
Abbau sowie für die Nutzung sicherheitstechnisch relevanten Anforderungen
beschrieben.

Für Gerüste z. B. nach DIN 4420-1 „Schutzgerüste“ oder 4420-3 „Stahlrohr-
Kupplungsgerüste, fahrbare Gerüste, Hängegerüste“, ist die Regelausführung
in der vorgenannten Norm sowie den Berufsgenossenschaftlichen Informatio-
nen (BGI) beschrieben.

Für die Abweichung von der Regelausführung erfolgt die Beurteilung auf
Grundlage des Baurechts, nach den technischen Baubestimmungen, 
der DIN EN 12811, der DIN 4420, der DIN EN 1004, der allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung, einer Typenberechnung oder eines Entwurfes und einer
Bemessung.

Bild 7:

Lichte Höhen und Breiten der Gerüstlagen

Bild 4: Zulässige Arbeiten können z. B. sein:

• Putz- und Stuckarbeiten,

• Dachdeckungsarbeiten,

• Fassadenbekleidungsarbeiten,

• Malerarbeiten,

• Beschichtungsarbeiten,

• Verfugungsarbeiten,

• Ausbesserungsarbeiten,

• Bewehrungsarbeiten

• oder

• Montagearbeiten.

Arbeitsgerüste der Lastklassen 4, 5 und 6 (gleichmäßig verteilte 
Last ≥ 3,00 kN/m2) und der Breitenklassen W09 und höher – entsprechen den
ehemaligen Gerüstgruppen 4, 5 und 6 – werden für Arbeiten eingesetzt, bei
denen Materialien und/oder Bauteile in größeren
Mengen gelagert werden können.

Zulässige Arbeiten können z. B.
sein:

• Maurerarbeiten,

• Putzarbeiten,

• Bewehrungsarbeiten,

• Fliesen- und Naturwerk-
steinarbeiten

• und

• Montagearbeiten.

Bild 5:

Bild 6:

b = freie Durchgangsbreite b ≥ max. {500 mm; 
c – 250 mm}

c = lichter Abstand zwischen Ständern

h1a, h1b = lichte Höhe zwischen Gerüstlagen und 
Querriegeln oder Gerüsthaltern 

h2 = lichte Schulterhöhe

h3 = lichte Höhe zwischen Gerüstlagen

p = lichte Breite im Kopfbereich p ≥ max. 
{300 mm; c – 450 mm} 

w = Breite der Gerüstlagen nach Abschnitt 5.2

100 kg

100 kg

100 kg

Mörtelkübel
210 kg

50 kg

2,50

≤ 30

≤ 150≤ 150

h 2 h 3
 ≥

19
00

h 1
a

h 1
b

w

p

b

c

2,50

Ø 0,60

1,25

0,60

0,90

ausreichende
Durchgangsbreite

ausreichende
Durchgangsbreite

50 kg

Steinpaket
535 kg
x 1,2 Kran-
zuschlag



1110

Für Auf-, Um- und Abbau und Benutzung des Gerüstes ist ein Plan zu
erstellen. Für die Regelausführung kann hierzu die Aufbau- und Verwen-
dungsanleitung des Herstellers verwendet werden. Wenn erforderlich,
sollte sie um besondere Hinweise zur Benutzung ergänzt werden.

Der Plan für den Auf-, Um- und Abbau (Montageanweisung) enthält Anga-
ben gemäß 5.2.2, Anhang 2, 
BetrSichV und die Maßnahmen, die im vorherigen Schritt festgelegt worden
sind, um die ermittelten Gefährdungen so gering wie möglich zu halten.

Man kann dazu einen separaten Plan erarbeiten oder die allgemeine Aufbau-
und Verwendungsanleitung um die erforderlichen Angaben ergänzen.

Dem Aufsichtführenden und den betreffenden Beschäftigten muss der Plan für
den Auf-, Um- und Abbau bei Durchführung der Arbeiten vorliegen.

Der Plan für die Benutzung wird nach Fertigstellung des Gerüstes dem 
Auftraggeber bzw. dem Benutzer übergeben und enthält Hinweise zur bestim-
mungsgemäßen Verwendung und kann auch das Übergabeprotokoll sein.

Der Anhang 1 zeigt die einzelnen Schritte zum Nachweis der Eignung als
sicheres Gerüst in schematischer Darstellung 

Es ist zu klären, ob Maßnahmen zur Sicherung des öffentlichen Verkehrs-
raumes erforderlich sind. Ist dies der Fall, sind im Einvernehmen mit dem
Eigentümer der einzurüstenden baulichen Anlage oder den zuständigen
Behörden Sicherungsmaßnahmen festzulegen. Öffentliche Anlagen (z. B.
Feuermelder, Kabelschächte, Hydranten) müssen zugänglich bleiben.

Zur Absicherung gegen Gefährdungen

• aus dem öffentlichen Straßenverkehr, siehe Straßenverkehrsordnung (StVO)
in Verbindung mit den Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an
Straßen (RSA),

• aus dem Gleis- oder Schienenverkehr, siehe Berufsgenossenschaftliche
Regelungen für „Arbeiten im Bereich von Gleisen",

• aus dem Verkehr der Wasserfahrzeuge, siehe Binnenschifffahrtsstraßen-
Ordnung (BinSchStrO),

• aus dem Luftverkehr, siehe Luftverkehrsgesetz (LuftVG).

Um gegenseitige Gefährdungen zu vermeiden, soll sich der Unternehmer
über die Berücksichtigung der Hinweise des SiGeKo bzw. des SiGePlans
(Baustellenverordnung) hinaus mit anderen, die im Umfeld des Gerüstes
Arbeiten ausführen lassen, abstimmen.

Bild 8:

Die Ausführungen von Entwurf und Bemessung sind abhängig von Art und
Umfang der Abweichung und können auch in Form von Musterberechnungen
erfolgen.

Zu den Abweichungen von der Regelausführung zählen alle konstruktiven Ein-
griffe in die Stand-/Betriebssicherheit, z. B. Veränderung der Verankerung, die
zusätzliche Lasteintragung aus Bauaufzügen, Schuttrutschen oder die abwei-
chende Lastabtragung im Bereich von Überbrückungen.

Vor Beginn der Gerüstbauarbeiten ist vom Unternehmer zu ermitteln, 
ob im vorgesehenen Arbeitsbereich Anlagen vorhanden sind, durch die
Beschäftigte gefährdet werden können. Hierbei sind die Hinweise des
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinators (SiGeKo) nach Verord-
nung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (Baustellen-
verordnung) zu berücksichtigen.

Gefahren können z. B. ausgehen von:

• Gefahrstoffen, z. B. Asbest,

• elektrischen Anlagen, Freileitungen, Sendeanlagen,

• Rohrleitungen, Schächten und Kanälen,

• Hydranten und Absperreinrichtungen der öffentlichen Versorgung,

• Anlagen mit Explosionsgefahr,

• maschinellen Anlagen und Einrichtungen,

• Kran- und Förderanlagen,

• Bauteilen, die beim Begehen brechen können, z. B. Faserzement-Well-
platten, Lichtplatten, Glasdächer, Oberlichter.
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Die Maßnahmen aus der Gefährdungsbeurteilung, die vor Beginn der
Arbeiten festgelegt wurden, sind jetzt umzusetzen. Dies gilt besonders für
die vorgesehenen Maßnahmen zur Vermeidung der Absturzgefährdung.

Wird das Gerüst höher als 8 m (Belaghöhe über Aufstellfläche), sollen zum
Vertikaltransport der Gerüstbauteile Bauaufzüge verwendet werden.

Zu den Bauaufzügen zählen auch handbetriebene Seilrollenaufzüge.

Auf Bauaufzüge kann verzichtet werden, wenn die Gerüsthöhe nicht mehr als
14 m und dabei die Gesamtlänge des Gerüstes nicht mehr als 10 m beträgt.

Wird der Vertikaltransport von Hand durchgeführt, müssen in den dafür
vorgesehenen Gerüstfeldern Geländer- und Zwischenholm vorhanden
sein. Beim Handtransport muss in Abhängigkeit von den zu befördernden
Bauteilen in jeder Gerüstlage mindestens ein Beschäftigter stehen.

Beim Abbau des Gerüstes dürfen Gerüstbauteile nicht abgeworfen 
werden.

Fallende Gerüstbauteile können andere Personen gefährden und selbst
durch Beschädigung unbrauchbar werden.

Sind bestimmte Teile eines Gerüstes nicht einsatzbereit – insbe-
sondere während des Auf-, Um- und Abbaus – sind diese mit
dem Verbotszeichen „Zutritt verboten“ zu kennzeichnen. Darüber
hinaus muss durch Abgrenzungen deutlich gemacht werden, dass
das Gerüst nicht fertig gestellt ist und somit nicht betreten werden darf.

Bild 10:

Bild 9:

Es sollte unbedingt darauf geachtet werden, ob Arbeiten in der Nähe
elektrischer Freileitungen auszuführen sind.

Ist dies der Fall, müssen die Schutzabstände nach Bild 9 eingehalten werden.
Für die Bemessung der Schutzabstände sind das Ausschwingen von Leitungs-
seilen und der Bewegungsraum der Beschäftigten einschließlich der von ihnen
bewegten Materialien zu berücksichtigen.

Können die Schutzabstände nach Bild 9 nicht eingehalten werden, sind die
Freileitungen im Einvernehmen mit deren Eigentümern oder Betreibern frei-
zuschalten und gegen Wiedereinschalten zu sichern, abzuschranken oder
abzudecken.

Was sollte der Unternehmer, der Gerüste
erstellt, bei der Durchführung der
Arbeiten beachten?
Gerüstbauteile sollten so transportiert und gelagert werden, dass die
Gefahr der Beschädigung so gering wie möglich ist. Um sicher zu gehen,
dass keine beschädigten Teile verwendet werden, sind alle Gerüstbauteile
vor dem Einbau auf augenscheinliche Mängel zu prüfen.

Um die Möglichkeit einer vorzeitigen missbräuchlichen Nutzung einzu-
schränken, sollten Gerüste möglichst ohne zeitliche Unterbrechung
errichtet werden. Auch im Montagezustand muss die Standsicherheit
stets gewährleistet sein. Verankerungen und Verstrebungen sind deshalb
entsprechend dem Baufortschritt des Gerüstes einzubauen.

4

Sicherheitsabstand von elektrischen Freileitungen

1 m bis 1000 Volt Spannung

3 m bei 1000 bis 110000 Volt Spannung

4 m bei 110000 bis 220000 Volt Spannung

5 m bei 220000 bis 380000 Volt Spannung

5 m bei unbekannter Spannungsgröße
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In der Praxis hat es sich bewährt, Prüfprotokoll und Übergabeprotokoll in
einem Dokument zusammenzufassen.

Ein Beispiel dafür zeigt Anhang 2.

Ein Beispiel für den Nachweis der letzten Prüfung kann eine am Gerüst
angebrachte Kennzeichnung sein.

Die Kennzeichnung ersetzt nicht das Prüfprotokoll.

Der Unternehmer, der das Gerüst 
benutzen lässt, trägt ebenfalls
Verantwortung!
Jeder Unternehmer, der eigene Beschäftigte oder Leiharbeitnehmer
Gerüste oder Teilbereiche benutzen lässt, trägt Verantwortung dafür, dass
sich diese in einem ordnungsgemäßen Zustand befinden, denn er ist ver-
antwortlich für die Sicherheit seiner Beschäftigten. Deshalb soll er vor der
für ihn ersten Inbetriebnahme durch eine Prüfung des Gerüstes dessen
sichere Funktion feststellen. Er kann sich diese Prüfung erleichtern, wenn
er dazu seine Gefährdungsbeurteilung und den Plan für die Benutzung
verwendet, den ihm der Gerüstersteller, der Bauherr oder der SiGeKo im
Sinne der Baustellenverordnung zur Verfügung gestellt hat.

Die Prüfung der sicheren Funktion umfasst:

• Prüfung auf Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck als Arbeits-
oder Schutzgerüst.

• Prüfen der Last-, Breiten- und Höhenklasse für die vorgesehenen Arbeiten,
siehe hierzu auch Abschnitt 3.

• Prüfung auf augenfällige Mängel, z. B. der Aufstellfläche, der Aufstiege, der
Beläge, der Eckausbildung, der Verankerung, des Seitenschutzes und des
Abstands zum Gebäude.

Bild 12: Beispiel einer Kennzeichnung

6

Und wenn das Gerüst fertig ist?
Ist das Gerüst fertig montiert, veranlasst der Ersteller, dass das Gerüst
gemäß Bild 11 geprüft wird, um dessen ordnungsgemäßen Zustand fest-
zustellen. Die Prüfung darf nur eine hierzu befähigte Person, z. B. der 
Aufsichtführende, nach Abschnitt 2, durchführen.

Die Ergebnisse der Prüfung sollten in Form eines Prüfprotokolls 
dokumentiert und mindestens drei Monate über die Standzeit des 
Gerüstes hinaus aufbewahrt werden.

Hat sich der Gerüstersteller vom ordnungsgemäßen Zustand des 
Gerüstes überzeugt, kann er es an den Nutzer übergeben. Es ist ratsam,
die Übergabe gemeinsam mit dem Nutzer durchzuführen und z. B. in
einem Protokoll zu dokumentieren. Dieses Protokoll kann auch der 
geforderte Nachweis der Prüfung und das vom Nutzer gegengezeichnete
Prüfprotokoll sein.

Arbeitsgerüst nach EN 12811-1
Breitenklasse W06

Lastklasse 3
Gleichmäßig verteilte Last max. 2,00 kN/m2

Datum der Prüfung 

Gerüstbaubetrieb Jedermann
12345 Irgendwo · Tel. 12 34/12 34 56

Prüfungen auf Grundlage:

• Aufbau – und Verwendungsanleitung
• Plan für den Auf-, Um- und Abbau, sowie Plan für die Benutzung

Verwendete Bauteile Standsicherheit Arbeits- und Betriebssicherheit

Beschaffenheit z. B. 
augenscheinlich unbeschädigt

Kennzeichnung z. B. Rohre,
Gerüstkupplungen, 

Bauteile von Systemen

Maße z. B. Belagbohlen, 
Rohrwanddicken

Tragfähigkeit des Untergrundes
und von Anhängepunkten

Verankerung, Prüfung

Tragsystem

Abstände von Ständern, 
Abhängungen, Konsolen, 

Auslegern

Verankerungsraster, Verbände 
und Aussteifungen

Exzentrizitäten, Spindellängen,
Schiefstellungen, Toleranzen

Kennzeichnung der Breiten- 
und Lastklasse

Seitenschutz

Aufstiege

Eckausführung

Vollständigkeit und Auflagerung
der Beläge

Abstand zwischen Bauwerk 
und Belagkante

Ausbildung der Beläge 
in  Abhängigkeit von der 

Absturzhöhe

Schutzwand im Dachfanggerüst

5

Bild 11: Prüfung von Arbeits- und Schutzgerüsten nach § 10 BetrSichV
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Auch der Beschäftigte, der das Gerüst
benutzt, hat Verantwortung
Jeder Beschäftigte, der auf dem Gerüst arbeitet, sollte über die Gerüstbe-
nutzung unterwiesen sein, denn auch er trägt eine Mitwirkungspflicht für
Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz.

Wichtige Inhalte einer Unterweisung sind z. B.:

• Am Gerüst dürfen keine eigenmächtigen Veränderungen - z. B. Entfernen
von Verankerungen, Ausbau von Seitenschutzbauteilen, Montage von
Schuttrutschen - vorgenommen werden, dies darf grundsätzlich nur der
Gerüstersteller.

• Auf dem Gerüstbelag darf nur so viel Material gelagert werden, wie entspre-
chend der jeweiligen Lastklasse zulässig ist. Bei Überlastung kann das
Gerüst zusammenbrechen!

• Das Material sollte auf dem Gerüstbelag so abgelegt werden, dass ein aus-
reichend breiter Durchgang erhalten bleibt.

• Auf Fanggerüsten darf kein Material gelagert werden, da das Material die
Verletzungsgefahr für eine abstürzende Person erhöhen würde.

• Es sollte vermieden werden, dass Beschäftigte gleichzeitig auf mehreren
Gerüstlagen übereinander Arbeiten ausführen. Es besteht sonst erhöhte
Unfallgefahr durch herabfallende Gegenstände!

• Zu ihrer eigenen Sicherheit ist es wichtig, dass die Beschäftigten die dafür
vorgesehenen Auf- und Abstiege benutzen und weder klettern noch vom
Gerüst springen.

• Auf Gerüstbeläge darf nicht gesprungen werden.

• Auf Schutzdächern darf kein Material gelagert werden.

• Klappen von Durchstiegsbelägen sind während der Arbeiten auf der Gerüst-
ebene geschlossen zu halten.

Zur Unterweisung der Beschäftigten kann der Unternehmer auf die 
Bausteine der gewerblichen Berufsgenossenschaften zurückgreifen.

Die Bausteine der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft sind z. B. auf der
CD-Rom „BG-INFO“, Gefährdungsbeurteilung „Gerüstbau“ enthalten.

Die Prüfung darf nur durch eine hierzu befähigte Person, z. B. dem Auf-
sichtführenden durchgeführt werden.

Auch nach außergewöhnlichen Ereignissen – z. B. längerer Zeit der Nicht-
benutzung, Unfällen oder auf das Gerüst einwirkenden Naturereignissen
und Veränderungen am Gerüst – ist das Gerüst auf Grundlage der Gefähr-
dungsbeurteilung, der Aufbau- und Verwendungsanleitung und des Pla-
nes der Benutzung zu prüfen. Dabei sind der ordnungsgemäße Zustand
und die sichere Funktion des Gerüstes festzustellen.

Es wird empfohlen, die Ergebnisse der Prüfungen in Form eines Prüfpro-
tokolls zu dokumentieren und dieses mindestens drei Monate über die
Standzeit des Gerüstes hinaus aufzubewahren.

Muster einer Checkliste siehe Anhang 3.

Wird das Gerüst von mehreren Unternehmern gleichzeitig oder nachein-
ander benutzt, hat sich jeder Unternehmer von dessen sicherer Benutz-
barkeit zu überzeugen. Auch der SiGeKo hat auf gegenseitige Gefährdun-
gen hinzuweisen und die Arbeiten zu koordinieren.

Bild 13:

7
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Arbeits- und Schutzgerüste nach DIN EN 12811, DIN 4420 und DIN EN 1004

Gerüstauswahl

Gefährdungsbeurteilung

Plan für den Auf-, Um- und Abbau, sowie Plan für die Benutzung

Nachweis der Eignung

Gerüsterstellung nach allgemein anerkannter 
Regelausführung und Aufbau- und 

Verwendungsanleitung des Herstellers

Gerüsterstellung abweichend von der allgemein
anerkannten Regelausführung und der Aufbau- 

und Verwendungsanleitung des Herstellers

Beurteilung der Abweichung aufgrund 
technischer Baubestimmungen oder Entwurf 

und Bemessung

B
Prüfprotokoll für Arbeits- und
Schutzgerüste
(gem. §§ 10 und 11 BetrSichV)

Auftraggeber: Datum:

Gerüstersteller:

Bauvorhaben:

Aufbau nach Plan

Gerüstart:

Arbeitsgerüst

Fanggerüst

Dachfanggerüst

Schutzdach

Gerüstklasse:

Lastklasse:           1               2               3               4               5               6 

Breitenklasse:                  W06                           W09

Bekleidung:

Netze           Planen                    

Verwendungszweck:

Gerüstbauteile

augenscheinlich unbeschädigt *

Standsicherheit

Tragfähigkeit der Aufstandsfläche *

Spindelauszugslänge *

Längsriegel in Fußpunkthöhe *

Verstrebungen *

Gitterträger *

Fahrrollen *

Verankerungen *
(bei Bekleidungen erhöhte Kräfte beachten)

Anhang 1 Anhang 2A
Der Weg zum sicheren Gerüst
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Überprüfung Ohne Mangel
Mangel (welcher)

Verwendungszweck (geeignet z. B. für Maurerarbeiten, Stuck- und 
Putzarbeiten, Malerarbeiten)

Ist das Gerüst an sichtbarer Stelle (z. B. Aufstieg) 
gekennzeichnet 
- Arbeitsgerüst und/oder Schutzgerüst nach

DIN EN 12811/DIN 4420
- Lastklasse und Nutzlast, Breitenklasse
- Gerüstersteller

Wurden Prüfung und Freigabe dokumentiert? 
(z. B. durch Prüfprotokoll oder Kennzeichnung 
nach Anhang 2)

Stand- und Tragsicherheit

Ist die Stand- und Tragsicherheit zum Zeitpunkt 
der jeweiligen Inbetriebnahme durch den 
Auftraggeber bestätigt?

Arbeits- und Betriebssicherheit

Sind sichere Zugänge oder Aufstiege, 
wie z. B. innenliegende Leitergänge oder 
Treppentürme, vorhanden?

Ist jede genutzte Gerüstlage vollflächig mit Belägen 
(z. B. Rahmentafeln oder Bohlen) ausgelegt?

Sind die Gerüstbeläge und -bohlen so verlegt, 
dass sie weder wippen noch ausweichen können 
und sind sie gegen Abheben gesichert?

Beläge

Bretter/Bohlen (Vollständigkeit, Auflagerung, Qualität) *

Systembeläge *

Arbeits- und Betriebssicherheit

Seitenschutz *

Wandabstand *

Aufstiege, Zugänge *

Eckausbildung *

Schutzwand im Dachfanggerüst *

Verkehrssicherung, Beleuchtung *

Plan für Benutzung an Auftraggeber übergeben *

* angekreuzt = geprüft und in Ordnung

Prüfung des Arbeits- und 
Schutzgerüstes abge-
schlossen, die Kennzeich-
nung ist wie abgebildet 
angebracht.

Bemerkungen:

Datum                                              Unterschrift (befähigte Person)

Datum                                              Unterschrift (Auftraggeber)

Veränderungen am Gerüst dürfen nur durch den Gerüstersteller ausge-
führt werden

C Anhang 3

Checkliste für den Gerüstbenutzer 
zur Überprüfung von Arbeits- und
Schutzgerüsten

Datum:

Auftraggeber/Gerüstbenutzer:

Gerüstersteller:

Bauvorhaben:

Arbeitsgerüst nach EN 12811-1
Breitenklasse W06

Lastklasse 3
Gleichmäßig verteilte Last max. 2,00 kN/m2

Datum der Prüfung 

Gerüstbaubetrieb Jedermann
12345 Irgendwo · Tel. 12 34/12 34 56
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DIN 4074-1 Sortierung von Holz nach der Tragfähigkeit
2003-06 Teil 1: Nadelschnittholz

DIN 4074-3 Sortierung von Holz nach der Tragfähigkeit
2003-06 Teil 3: Sortiermaschinen für Schnittholz, Anforderungen und Prüfung

DIN 4420-1 Arbeits- und Schutzgerüste
2004-03 Teil 1: Schutzgerüste – Leistungsanforderungen, Entwurf, Konstruktion und Bemessung

DIN 4420-2 Arbeits- und Schutzgerüste
1990-12 Teil 2: Leitergerüste, Sicherheitstechnische Anforderungen

DIN 4420-3 Arbeits- und Schutzgerüste
Entwurf 2004-12 Gerüstbauarten ausgenommen Leiter- und Systemgerüste

Teil 3: Regelausführungen (Einspruchsfrist bis 31.03.2005)

DIN EN 39 Systemunabhängige Stahlrohre für die Verwendung
2001-11 in Trag- und Arbeitsgerüsten

Technische Lieferbedingungen

DIN EN 74 Kupplungen, Zentrierbolzen und Fußplatten für Stahlrohr-Arbeitsgerüste und 
1988-12 Traggerüste

Anforderungen, Prüfungen

DIN EN 1004 Fahrbare Arbeitsbühnen aus vorgefertigten Bauteilen – Werkstoffe, Maße, 
2005-03 Lastannahmen und sicherheitstechnische Anforderungen

DIN EN 1065 Baustützen aus Stahl mit Ausziehvorrichtung
1998-12 Produktfestlegungen, Bemessung und Nachweis durch Berechnung und Versuche

DIN EN 1263-1 Schutznetze (Auffangnetze)
2002-07 Teil 1: Sicherheitstechnische Anforderungen, Prüfverfahren

DIN EN 1263-2 Schutznetze (Sicherheitsnetze)
2002-11 Teil 2: Sicherheitstechnische Anforderungen für die Errichtung von Schutznetzen

DIN EN 12810-1 Fassadengerüste aus vorgefertigten Bauteilen
2004-03 Teil 1: Produktfestlegungen

DIN EN 12810-2 Fassadengerüste aus vorgefertigten Bauteilen
2004-03 Teil 2: Besondere Bemessungsverfahren und Nachweise

DIN EN 12811-1 Temporäre Konstruktionen für Bauwerke
2004-03 Teil 1: Arbeitsgerüste – Leistungsanforderungen, Entwurf Konstruktion und Bemessung

DIN EN 12811-2 Temporäre Konstruktionen für Bauwerke
2004-04 Teil 2: Informationen zu den Werkstoffen 

DIN EN 12811-3 Temporäre Konstruktionen für Bauwerke
2003-02 Teil 3: Versuche zum Tragverhalten

DIN EN 12812 Traggerüste
2004-09 Anforderungen, Bemessung und Entwurf

DIN EN 12813 Stützentürme aus vorgefertigten Bauteilen
2004-09 Besondere Bemessungsverfahren

DIN EN 13374 Temporäre Seitenschutzsysteme
2004-09 Produktfestlegungen und Prüfverfahren

DIN EN 13377 Industriell gefertigte Schalungsträger aus Holz
2002-11 Anforderungen, Klassifizierung und Nachweis

DIN EN 15113 Vertikale Schalungen
Entwurf 2005-02 Teil 1: Leistungsanforderungen, Entwurf, Konstruktion und Bewertung

Ist bei der Einrüstung einer Bauwerksecke der 
Belag in voller Breite herumgeführt?

Sind Belagelemente unbeschädigt, z. B. nicht 
eingerissen, eingeschnitten, angefault?

Sind alle Gerüstlagen bei mehr als 2,00 m Absturz-
höhe mit einem 3-teiligen Seitenschutz (Geländer-
holm, Zwischenholm und Bordbrett) versehen?

Ist der 3-teilige Seitenschutz auch an Stirnseiten 
und Öffnungen angebracht?

Ist ein maximaler Wandabstand von 30 cm 
eingehalten? (wenn nicht, ist auch hier Seitenschutz 
erforderlich)

Anforderungen an Fang- und Dachfanggerüste

Ist bei Dachfanggerüsten die Belagfläche 
mindestens 0,60 m breit?

Liegt der Belag des Dachfanggerüstes nicht tiefer 
als 1,50 m unter der Traufkante?

Beträgt der Abstand zwischen Schutzwand und 
Traufkante mindestens 0,70 m?

Besteht die Schutzwand aus Netzen oder Geflechten?

Ist bei Fanggerüsten die Belagfläche mindestens 
0,90 m breit?

Liegt der Belag des Fanggerüstes nicht tiefer als 2,00 m 
unter der Absturzkante?

Sonstige Anforderungen

Sind spannungsführende Leitungen und/oder Geräte 
im Gerüstbereich abgeschaltet, abgedeckt oder 
abgeschrankt?

Ist die Beleuchtung zur Sicherung des öffentlichen 
Verkehrs gewährleistet?

Ist am Gerüst beim Einsatz im öffentlichen Bereich 
ein Schutzdach vorhanden?

Angaben über die fachgerechte Ausführung von Gerüsten können den Bausteinen der Berufs-
genossenschaft der Bauwirtschaft entnommen werden.

Datum                                              Unterschrift (befähigte Person)

D Anhang 4

Zusammenstellung der Normen 
für den Gerüstbau


